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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
49        Fachbereich Kultur

Beteiligt:
20        Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:
Schenkung eines Bildes von Rudolf Jahns aus Privatbesitz an das Osthaus 
Museum Hagen

Beratungsfolge:
04.05.2016 Kultur- und Weiterbildungsausschuss
16.06.2016 Haupt- und Finanzausschuss
30.06.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen nimmt die Schenkung des Bildes „Raumkomposition (Bild 
No 72)“ von Rudolf Jahns an die Stadt Hagen dankend an und überträgt diese der 
Kunstsammlung des Osthaus Museums Hagen.
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Kurzfassung
entfällt

Begründung

Vom 29. November 2015 bis zum 7. Februar 2016 zeigte das Osthaus Museum 
Hagen die Ausstellung „Rudolf Jahns und die Kunst nach 1945“.

Mehrere Leihgaben für diese Ausstellung wurden von Herrn Dr. Thomas Weckerle 
beigesteuert. Eines dieser Gemälde möchte Herr Dr. Weckerle dem Osthaus 
Museums schenken.

Es handelt sich um:

Rudolf Jahns (1896-1983)
"Raumkomposition (Bild No. 72)", 1966
Mischtechnik auf Hartfaser
51 x 66,4 cm
Versicherungswert: 29.000,- €

Das Bild ergänzt hervorragend den Sammlungsschwerpunkt Kunst nach 1945 im 
Osthaus Museum.

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

Rechtscharakter
X Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

 

1. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:
(Bitte eintragen)
Die Schenkung des Bildes von Rudolf Jahns führt zu einer Aktivierung in der 
Anlagenbuchhaltung. Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
betragen gesamt 29.000 €. Abschreibungsaufwand entsteht nicht, da 
Kunstgegenstände keiner Abschreibung unterliegen.
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Passiva:
(Bitte eintragen)
Parallel zu den aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind auf 
der Passivseite Sonderposten in gleicher Höhe (29.000 €) zu bilden. Diese stellen die 
Finanzierung (Schenkung) des Vermögensgegenstandes dar.
Analog zur Aktivseite erfolgt keine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens.
Insgesamt handelt es sich bei der Sachschenkung um eine Bilanzverlängerung.

gez. gez.
Erik O. Schulz, Oberbürgermeister Thomas Huyeng, Beigeordneter

gez.
Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
20

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


	Vorlage

